
KANTON ZUERICH 

Gemeinde Hittnmu 

AUSSCHEIDUNGEN VON GRUNDWASSE9SCI-UTZZONEN 

Schutzzonenreglement  

Für die Quellfassung Tisenriet der Gemeinde Hittnau 

(GWR , Konzessionsmenge 1/min) 

I. Begriffe, Geltungsbereich, gesetzliche Grundlagen 

Art. 1: Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers 

und der Quellfassung Tisenriet erforderlichen Nutzungs-

beschränkungen und zu treffenden Massnahmen fest. 

Art. 2: Der Fassungsbereich (Zone I), die engere Schutzzone 

(Zone II) und die weitere Schutzzone (Zone III) um die 

Quellfassung Tisenriet bilden Schutzzonen im Sinn vor. 

Abschnitt V des EG vom 8. Dezember 1974 zum Bundesge-

setz über den Schutz der Gewässer gegen Veru -)reinigung. 

Art, 3: ')er Geltungsbereich des Reglements und die Ausdehnung 

dir Zonen ergeben sich aus den Schutzzonenplän2n im Mass-

stab 1:2500 und 1:1000 Nr. 3373/1 bzw. 3373/2 des In-

genieurbüros H.J. Schnetzler, Pfäffikon, vom 31. Au-

gust 1984. Diese Pläne bilden einen integrierenden Be-

standteil dieses Reglement;. 

Art. 4: Baurechtliche Vorschriften, die Be5- timmungen über den 

Natur- und Heimatschutz und die übrigen Best mmungen des 

Gewässerschutzes bleiben vorbehalten. 
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Nutzungsbeschrankungen 

I. Zone III (Weitere Schutzzone)  

Ar. 5: In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungs-

beschrankungen: 

a) Das Erstellen von Bauten und Anlagen aller Art, in 

oder auf denen wassergefährdende Stoffe erzeugt, ver-

wendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, 

ist vorbehaltlich Art. 5 b) verboten. 

b) Das Erstellen von Waldstrassen und -wegen ist erlaubt. 

Die Deckschichten der wasserführenden Horizonte dür-

fen nicht verletzt werden. Anfallendes Strassen-oder 

Sickerleitungswasser darf nicht punktuell versickert 

werden. 

c) Das Erstellen von Ablagerungen und Deponien alle: Art, 

von Kiesgruben und übrigen Materialablagerungen und 

das Lagern von löslichen Stoffen ist verboten. 

d) Das Vergraben von Kadavern ist verboten. 

e) Das Behandeln von Nutzholz mit Forstchemikalien ist 

verboten. 

r) Mit der Anwendurg von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

ist grösste Zurückhaftung zu üben. 

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und ande-

ren Chemikali'n sind die im nachgeführten Pflanzen 

schutzverzeichnis der landwirtschaftlichen Forscnungs-

anstalten aufgeführten ProduktbeschrLinkungen sowie die 

allgemeinen Weisungen des Eidg. Oberforstamtes einzu-

halten (siehe Forstkalerder Kapitel Forstschutz 5. 62). 
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g) Der Einsatz von Herbiziden im Strassenbereich ist 

verboten. 

h) Die forstwirtschaftliche Nutzung ist nicht einge-

schränkt. 

2.  Zone  TI (Enge7e Schutzzone)  

Art.. 6: Zusätzlich zu den Art. 5 aufgeführten Beschränkungen 

gelten in der engeren Schutzzone folgende Nutzungsbe-

schränkungen: 

a) Der Waldbestand muss erhalten bleiben. 

b) Das Erstellen von Bauten und Anlagen aller Art, inkl. 

Strassen ist vorbehältlich Ziffer 6 c) verboten. 

c) Das Erstellen von Waldwesen bedarf einet. Bewilligung 

des Amtes Für Gewässerschutz und Wasserbau. Diese 

kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, 

dass keine Beeinträchtigungen der Wasserfassungen zu 

befürchten sind. 

d) Der Einsatz von Forstchemikalien ist verboten. 

e) Die landwirtschaftliche Nutzung der Waldwiesen ist -

soweit nicht 3estimmungen des Naturschutzes dies ein-

schränken - wie folgt erlaubt: 

- Grasbau und heidegang b,i trockener Witterung. 

Es gelten folgende E,.nschränkungen: 

fränkestellen sind periodisch zu verstellen, damit 

kein Lägerplatz mit zerstdrter Grasnarbe entsteht. 
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Bei der Anwendung von Handelsdünger, gut zerkleiner-

tem Mist und Reifekompost gelten die Düngerrichtli-

nien der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten. 
1) 

Bezüglich dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 

grösste Zurückhaltung zu üben. 

Zu beachten sind die im nachgeführten Pflanzenschutz-

verzeichnis der landwirtschaftlichen Forschungsan-

stalten aufgeführten Beschränkungen. 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und anderen 

landwirtschaftlichen Hilfsstoffen mit ausgeprägtem 

Sickerverhalten ist verboten. Produkte, die diesem 

Anwendungsvezbot unterliegen, heben einen entsprechen-

den Hinweis auf der Packung und sind.im Pflanzen-

schutzmittelverzeichnis mit besonderem Signet 

gekennzeichnet. 

Das Ausbringen und Beseitigen von Dünge- und Sor.tz-

mitteln über das Mass der landwirtschaftlichen Be-

dürfnisse ist verboten. 

Beim Ausbringen von Dünge- und Spritzmitteln darf der 

Boden weder gefroren, mit Schnee bedeckt noch wasser-

gesättigt sein. Deshalb ist das Ausbringen bei oder 

unmittelbar nach starken Regenfällen sowie während 

oder kurz nach der Schneeschmelze zu unterlassen. 

f) Die Verwendung von Jauche, Klarschlamm, Frisch- und 

Rohkompost ist verboten. 

g) Das Erstellen von Zeltplätzen st verboten. 

1) Mitteilungen für die schweizerische Landwirtschaft: 

- Düngerichtlinie für den Acker- und Futterbau 
Nr. 2/72. 

- Wegleitung zu einer umweltgerechten Anuendung 
von Düngemitteln Nr. 8/74. 
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3. Zone I (Fassungsbereich)  

Art. 7: Zusätzlich zu den unter Ziffern 5 und 6 aufgeführten 

Nutzungsbeschränkungen gelten im Fassungsbereich fol-

gende Beschränkungen: 

a) Das Erstellen von Bauten. Anlagen und Materiallagern 

aller Art ist ausnahmslos verboten. 

b) Die forstwirtschaftliche Nutzung ist erlaubt. 

c) Jegliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und 

anderen Chemikalien ist verboten. 

III. Besondere Massnahmen 

Art. 8: Die Quellfassung, Brunnenstube und Ableitung ist baulich 

in einwandfreiem Zustand zu erstellen und zu unterhalten. 

Art. 9: Für Waldstrassen, die durch die engere Schutzzone füh-

ren, sind Verkehrsbeschränkungen zu erlassen; allgemei-

nes Fanrverbot mit Ausnahme der Forstwirtschaft (gemäss 

Art. 3 des Strassenverkehrsgesetzes). 

A:c. 10: Mit baulichen Massnahmen ist zu verhindern, dass in der 

Nähe der Fassung Strassenwasser aus Spitzgräben punktu-

ell versickern kann. 
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TV. Schlussbestimmungen 

Art. 11: Die Eigentumbeschränkungen gemäss vorliegendem Regle-

ment nind im Grundbuch anzumerken. 

Ar, 12: Sch tzzonenplan und Schutzzonehreglement treten nach 

der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft. 

28. Mai 1985 
Vom Gemeinderat Httnau festgesetzt am  

Der Präsident: 

Von Gemeinderat Bäretswil festgesetzt am  14. Aug. 1985  

Der Präsident: 

..... 9e  

Der Gemeinderatsschreber: 

Von der Baudirektion genehmigt mit Verfügung Nr.I333 vom 

z,, Autl . 19E9- 
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